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Zum 01.01.2008 tritt das refor-
mierte Gesetz über den Versiche-
rungsvertrag in Kraft – transpa-
renter und in vieler Hinsicht deut-
lich vorteilhafter für den Versiche-
rungsnehmer als sein Vorgänger.
Was genau sich ändern wird, ha-
ben wir hier für Sie zusammenge-
fasst.
Die wichtigsten Änderungen im
Überblick: - Ohne Angabe von
Gründen kann ein Vertrag inner-
halb von 14 Tagen widerrufen
werden (Lebensversicherungen
innerhalb von 30 Tagen). - Kunden
müssen vor Abschluss einer Ver-
sicherung ausführlich beraten
und die Beratung muss dokumen-
tiert werden. Entfällt eine solche
Beratung, hat der Kunde An-
spruch auf Schadenersatz. - Der
Versicherungsnehmer muss bei
Vertragsabschluss nur angeben,
was vom Versicherer schriftlich
angefragt wurde. - Der Vertrag
muss dem Versicherungsnehmer
in allen Punkten bekannt sein.
Diese Offenlegungspflicht bezieht
sich auch auf alle zusätzlich an-
fallenden Kosten. - Die Klagefrist
entfällt. (Wurde einem Versiche-
rungsnehmer eine Leistung durch
seine Versicherung verwehrt, so
hat er noch bis Ende 2007 die
Option, seinen Anspruch geltend
zu machen.). - Fahrlässigkeit führt
nicht mehr automatisch zur kom-
pletten Leistungsverweigerung
der Versicherer, es wird je nach
Schwere des fahrlässigen Verhal-
tens des Versicherungsnehmers

eine anteilige Leistung erbracht.
Nur bei vorsätzlicher Handlung
kann die Versicherung die Leis-
tung verweigern.
Private Krankenversicherung
Tritt bei privaten Krankenversiche-
rungen ein Zahlungsverzug durch
den Kunden ein, so muss die Ver-
sicherung dem Versicherten min-
destens eine zweimonatige Frist
einräumen, in der der Krankenver-
sicherungsschutz ungemindert
aufrecht erhalten wird.
Lebensversicherungen
- Schließt ein Kunde eine Lebens-
versicherung ab, so muss der Ver-
sicherer dem Kunden innerhalb
einer Modellrechnung darlegen,
mit welchen Auszahlungen dieser
im Normalfall rechnen kann. - Die
Rückkaufwerte müssen nach den
neuen Regelungen errechnet wer-
den (einkalkulierte Beträge der
Abschlusskosten auf die ersten
fünf Jahre Vertragslaufzeit müs-
sen verteilt berücksichtig werden).
- Eine Garantie auf Rückkaufmög-
lichkeit muss vorab gewährt wer-
den. - Zum Vertragsende hat der
Versicherungsnehmer das An-
recht auf die Auszahlung der Hälf-
te des ihm zugerechneten Anteils
aus den stillen Reserven.
Am 1. Januar 2008 tritt das neue
VVG in Kraft. Bei Versicherungs-
verträgen, die zu diesem Zeit-
punkt bereits abgeschlossen sind,
findet bis zum 31. Dezember das
alte VVG Anwendung, danach gilt
für alte und neue Versicherungs-
verträge das neue Recht.              ■

Unsere Mitglieder des Tanzsport-
clubs der Meeraner Tanzgirls e.V.
vertraten beim großen Festumzug
zum Tag der Sachsen in Reichen-
bach unsere Heimatstadt Meera-
ne. Wir präsentierten uns im Out-
fit und mit Tanzeinlagen aus dem
Musical „Grease“. Eigens dafür
wurden wir von der Familie Un-
glaub aus Meerane mit zwei tol-
len Cabrios begleitet. Vielen herz-
lichen Dank für die nette Unter-
stützung!

Meeta-Girls zum großen Festumzug in
Reichenbach mit dabei

Leider hatte das Wetter kein Ein-
sehen, aber selbst stundenlanger
Nieselregen konnte uns nicht die
gute Laune verderben. Das Publi-
kum war toller Stimmung und wer
noch ein kleines Präsent aus Mee-
rane erhaschen konnte, freute
sich umso mehr. Drei tolle Tage
verbrachten die Meeta-Girls in
Reichenbach und zeigten auf ver-
schiedenen Bühnen ihr buntes
Showprogramm.        Purmann,

 im Namen der Meeta-Girls ■

„Kraft der Stille“ – Arbeiten von Matthias
Stein in der Galerie ART IN

„Kraft der Stille“ – unter diesem
Thema zeigt die Galerie ART IN,
Marienstraße 22, noch bis zum 4.
November 2007 Materialbilder
des Chemnitzer Künstlers Matt-
hias Stein. Der Chemnitzer Kunst-
wissenschaftler Dr. Werner Balla-
rin, der Matthias Stein in den 80er
Jahren kennenlernte, schreibt im
Vorwort des Ausstellungskatao-
ges über die Arbeiten, die der
Künstler bereits 1991 in einer
Ausstellung der wiedergegründe-
ten Chemnitzer Kunsthütte, in der
Ausstellung der „Künstlergruppe
Laterne“ vorstellte: „Das Figürli-
che war gänzlich verschwunden.
Statt dessen sah man ungegen-
ständliche Tafelbilder, die durch
das Beimischen von Sand und
Asche eine suggestive Materiali-
tät gewonnen hatten und zugleich
durch in sie verwobene geheim-
nisvolle Zeichen in die Sphäre des
Geistigen gehoben wurden. Kon-
templative Stille forderten diese
gedämpft-farbenen, in sensiblen
Grau- und Erdtönen langsam vor-
beiwehenden Gemälde. Und wäre

der Titel ‚Wind, Sand und Sterne‘
nicht schon durch Antoine de
Saint-Exupéry besetzt, hätte man
damit treffend den Charakter sei-
ner Arbeiten umreißen können.“
Matthias Stein, der ursprünglich
eine Ausbildung zum Textildesig-
ner absolvierte, wandte sich 1986
der freien Kunst, seiner eigentli-
chen Berufung, zu. Ab 1988 be-
gann er damit, Naturmaterial –
Sand, Kreide und Asche – in sei-
ne Farben zu mischen. „Diese Ein-
bindung charakterisiert seinen
Respekt vor der fundamentalen
Kraft der Natur und ihrer spiritu-
ellen Präsenz im Alltag, zugleich
aber ist sie Ausdruck einer wach-
senden Abneigung gegen artisti-
sche Selbstinszenierung. Stein
sieht den Künstler wie den Be-
trachter untergeordnet in einem
größeren, komplexeren Zusam-
menhang. Demgemäß lässt er –
symbolhaft für die elementare
Bedeutung der Natur – in seinen
Werken mehr und mehr Farbe,
Form und Material selbst spre-
chen“, schreibt Olaf Thormann,
Leipzig, im Ausstellungskatalog. ■

Mehr Rechte für den Verbraucher

„Mauer mit Stillleben“, entstan-
den 2002.

Ein „Mauerbrief“ von Matthias
Stein.                       Fotos: Hönsch

Im Kindergarten „Buratino“ tref-
fen sich alle zwei Wochen mitt-
wochs junge Eltern mit ihren Ba-
bys in der Krabbelgruppe.
Die Knirpse erhalten vielfältige An-
regungen zum Spielen und Entde-
cken. Für die  Eltern bietet sich die
Möglichkeit, Fragen zu stellen und
Anregungen für die Beschäftigung
mit ihren Kleinen zu erhalten. Ge-

Krabbelgruppe für die Jüngsten
leitet werden
diese Tref-
fen durch
eine Erzie-
herin der
Einrichtung. Die nächste Krabbel-
gruppe findet am 24. Oktober
2007 von 15.00 bis 17.00 Uhr
statt. Alle Interessierten sind ganz
herzlich eingeladen.  ■


